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§ 19 StNSchG 2017 Schutz der
Pflanzen und Pilze

StNSchG 2017 - Steiermarkisches Naturschutzgesetz 2017 - StNSchG 2017

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.09.2025

(1) Die in Anhang IV lit. b der FFH-Richtlinie angeflhrten Pflanzenarten sind durch Verordnung der Landesregierung
vollkommen zu schitzen. Sonstige wild wachsende Pflanzen und Pilze, deren Bestand gefahrdet oder aus Grinden der
Erhaltung eines ausgeglichenen Naturhaushaltes zu sichern ist, kdnnen durch Verordnung der Landesregierung
vollkommen, teil- oder zeitweise geschiitzt werden.

(2) Der vollkommene Schutz von wild wachsenden Pflanzen und Pilzen bezieht sich auf alle ober- und unterirdischen
Teile. Fur die vollkommen geschitzten Pflanzenarten und Pilze gelten folgende Verbote:

1. das absichtliche Pflicken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten in deren Verbreitungsraumen in der
Natur und

2. der Besitz, Transport, Handel oder Tausch und das Angebot zum Verkauf oder Tausch von aus der Natur
entnommenen Exemplaren oder deren Teilen.

(3) Der teilweise Schutz erstreckt sich bei wild wachsenden Pflanzen auf die am Boden aufliegenden Blattrosetten
sowie auf die unterirdischen Teile und bei Pilzen auf die unterirdischen Teile. Fir die teilweise geschiitzten
Pflanzenarten und Pilze gelten folgende Verbote:

1. fur die geschitzten Teile die Verbote des Abs. 2 und

2. von den nicht geschutzten Teilen der wild wachsenden Pflanzen die Entnahme von mehr als einem
HandstrauR3.

(4) Fur Pflanzenarten, die in der Steiermark nicht vorkommen, die aber unter die Schutzbestimmungen der FFH-
Richtlinie fallen, gilt Abs. 2 Z. 2.

(5) Die Landesregierung hat, sofern dies auf Grund der Uberwachung des Erhaltungszustandes der Pflanzenarten des
Anhangs V lit. b der FFH-Richtlinie erforderlich ist, geeignete MaRnahmen flr die Entnahme und Nutzung dieser Arten
durch Verordnung vorzuschreiben sowie die Auswirkungen der verordneten MaBnahmen zu beurteilen. Geeignete
MaBnahmen sind insbesondere:

1. Vorschriften bezutglich des Zuganges zu bestimmten Bereichen,

2. das zeitlich oder ortlich begrenzte Verbot der Entnahme von Exemplaren aus der Natur und der Nutzung
bestimmter Populationen,
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die Regelung der Entnahmeperioden oder Entnahmeformen,
die Einfiihrung eines Systems von Bewilligungen fir die Entnahme oder von Quoten,
die Regelung von Kauf, Verkauf, Feilhalten, Besitz oder Transport zwecks Verkauf der Exemplare und

die kunstliche Vermehrung von Pflanzenarten unter streng kontrollierten Bedingungen, um die Entnahme von
Exemplaren aus der Natur zu verringern.

(6) Sofern es keine andere Moglichkeit gibt und die Populationen der betroffenen Art in ihrem naturlichen

Verbreitungsgebiet ohne Beeintrachtigung in einem glinstigen Erhaltungszustand verweilen, kann die Landesregierung

von den Schutzbestimmungen des Abs. 2, 3 und 5 Ausnahmen bewilligen oder verordnen:

. zum Schutz der Gbrigen wild wachsenden Pflanzen und Pilze, wild lebenden Tiere und zur Erhaltung der

natlrlichen Lebensraume;

. zur Verhutung ernster Schaden, insbesondere an Kulturen, Gewdassern und Eigentum;

im Interesse der Volksgesundheit und der 6ffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Grinden des
Uberwiegenden offentlichen Interesses einschlie8lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver
Folgen fir die Umwelt;

zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffullung und Wiederansiedlung und der fir diese
Zwecke erforderlichen kunstlichen Vermehrung;

. unter strenger Kontrolle zur selektiven und beschrankten Entnahme oder Haltung einer begrenzten spezifizierten

Anzahl von geschutzten Exemplaren bestimmter wild wachsender Pflanzen;

. zu Zwecken der Errichtung oder Aufstellung von Bauten und Anlagen, die keine naturlichen Lebensrdume der in

Anhang IV lit. b der FFH-Richtlinie angefiihrten Pflanzenarten betreffen.

(7) Die Bewilligung von Ausnahmen gemafd Abs. 6 ist erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Auflagen oder

Bedingungen zu erteilen.

(8) In einer Verordnung Uber Ausnahmen gemaf3 Abs. 6 sind festzulegen:

4.

. die wild wachsenden Pflanzen und Pilze, fur welche die Ausnahmen

gelten,
die Risiken vermeidenden, zeitlichen sowie 6rtlichen Umstande,
die vorzunehmenden Kontrollen und

die Art der Berichte fir die entnommenen Exemplare.

(9) Ein Auspflanzen von invasiven gebietsfremden Pflanzenarten, die auf der Homepage des Amtes der

Steiermarkischen Landesregierung bei der fir Naturschutz zustdndigen Abteilung bekannt gemacht wurden, ist

verboten.

(10) Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung im bisherigen Ausmal wird mit Ausnahme der in Anhang IV lit. b

angefuhrten Pflanzenarten durch eine Verordnung gemaf3 Abs. 1 nicht beschrankt.

(11) Spatestens drei Monate vor Beginn der Ausfiihrung sind der Landesregierung von naturschutzrechtlich nicht

bewilligungspflichtigen

1.

2.

Windkraftanlagen,

Skiliften oder Skipisten,



3. Bodenentnahmen (Steinbriiche, Lehm-, Sand-, Schotter- und Torfgewinnungsanlagen, Abbau von Lagerstatten)
oder Ausweitungen bestehender Gewinnungsstatten und

4. Photovoltaik-Freiflachenanlagen mit einer MindestgréRe von 2.500 m?

Unterlagen zur Prifung auf die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen vorzulegen.

In Kraft seit 01.08.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 19 StNSchG 2017 Schutz der Pflanzen und Pilze
	StNSchG 2017 - Steiermärkisches Naturschutzgesetz 2017 – StNSchG 2017


